
Deutsche Bahn AG 
Beschaffung 
Infrastruktur 
Präqualifikation  

Nachweis Elektrofachkraft 
Installateurverzeichnis 
der Antragstellerin Präqualifikation 

Seite 1 von 1 

Gültig ab:  
01.05.2021 

 
 
 
 

1. Ist in Ihrem Unternehmen mindestens ein Mitarbeiter fest angestellt, der die 
Qualifikation "Elektrofachkraft (EfK)" besitzt und diese nachweisen kann? 

 
    Die Beantwortung dieser Frage mit 'Nein' führt zur Ablehnung Ihres Antrages. 
 
 

 Ja    Nein 
 
      Reichen Sie bitte entsprechende Nachweisdokumente (z. B. Bestellung zur   
      Elektrofachkraft) ein. 
 
 
 
2. Kann Ihr Unternehmen für einen Mitarbeiter den Eintrag in das 

Installateurverzeichnis eines Energieversorgungsunternehmens als 
Versorgungsnetzbetreiber nachweisen? 

 
    Die Beantwortung dieser Frage mit 'Nein' führt zur Ablehnung Ihres Antrags. 
 
 

 Ja    Nein 
 
    Reichen Sie bitte entsprechende Nachweisdokumente ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Ja: Off
	Nein: Off
	Ja_2: Off
	Nein_2: Off


